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Art. 37 Angebotsöffnung 

3 Sind Leistung und Preis in separaten Couverts anzubieten, so ist für die Öffnung der Cou-
verts nach den Absätzen 1 und 2 vorzugehen, wobei im Protokoll über die Öffnung der zwei-
ten Couverts nur die Gesamtpreise festzuhalten sind. 

Art. 38 Prüfung der Angebote 

4 Sind Leistung und Preis in separaten Couverts anzubieten, so erstellt der Auftraggeber in 
einem ersten Schritt eine Rangliste entsprechend der Qualität der Angebote. In einem 
zweiten Schritt bewertet er die Gesamtpreise. 

  


